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Der Fourier
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN
FOURIERVERBANDES UND DES VERBANDES
SCHWEIZERISCHER FOURIERGEHILFEN

Gersaii, iVouemfeer 7957 Erschein* mo«a*Zic/i 30. Jahrgang TVr. 77

AmiZi'ch foeglauii'gte Auf/age: 6333 Exemplare
/VacMrucfe sämllicEer Artikel nur mit BeuuHs'gung der Redaktion

75 3a^re
SCHWEIZERISCHE VERWALTUNGSOFFIZIERSGESELLSCHAFT

Am 8. Oktober 7882 fand in Luzern die von 65 Offizieren besuchte Gründungs-
versammZung des «Sc?iu)eizer£sc?ien yeruiaifungsoffiziersuerein» statt Die Berner
Zegten einen Statutenentwurf zur Beratung uor. Gegen den ZenfraZverein wurden
vieZe Einiüände uorge&racTit, die /edoch einer näheren Prüfung nicht standhieiten.
Die Statuten wurden genehmigt und Bern aZs erster Vorort auserkoren. /m Dezem-
her 7882 steZZte der SVOV den Mitgliedern ein orientierendes Zirfcuiar sowie die

Statuten zu und eröffnete seine Tätigkeit.
Nach Überwindung zahZreicher Anfangsschwierigkeiten gedieh der SVOV prächtig.
7m fahre 7883 zähZte der SVOV 790 Offiziere, 7922 waren es bereits 478 Mifgiieder.
7929 wurde die Bezeichnung SVOV in «Schweizerische VerwaZtungsoffiziersgeseZZ-

schaff» abgeändert. Die SVOG umfasst heute 7572 MitgZieder wovon 7282 Aktive.
AnZässZich des 50/ährigen Bestehens der SVOG hatte die damaZige VorortsseZction

Bern eine Festschrift herausgegeben, die einen interessanten EinbZich in die Ent-
wicfcZung des Rechnungs- und Vpf. Wesens unserer Armee bietet. Zum diesfährigen
fubiZäum dürfte voraussichtZich auch eine Festschrift erscheinen. Wir woZZen dieser
PubZikation nicht vorgreifen und beschränken uns auf die Wiedergabe einiger
Reminiszenzen aus den Gründer/ahren fSeiten287—290f.
Die foZgenden ZeiZen haben wir dem Bericht einer Westschweizer Tageszeitung
entnommen; we£Z der Schreibende infoZge Krankheit an der JubiZäumsfeier nicht
teiZnehmen konnte.
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SDelegtertenpepfammlung Pom 12» ©Etobet* 1957 in (8r<mt>p<uif:

Oberst BuxceZ, ZentraZprösMent der SVOG entbot spezie/Zen WiZZkommgruss Oberst-
diuisionär Rünzi, LZnterstabschef Rüc/cu)är£iges, der in Vertretung des Gst. Chefs
der Tagung beiwohnte. Die statutarischen Trakfanden fanden rasche Erledigung.
Die Tätigkeitsberichte der einzelnen Sektionen — über deren VeransfaZtungen in
der RegeZ im «Fourier» berichtet wird — Zegfen Zeugnis ab über die ausserdienst-
Ziehe Tätigkeit der Jahre 7955/57. Die DV übertrug der Sektion Bern den Vorort
für die kommende Amtsperiode und beschZoss die Äufnung eines JubiZäumsfonds.
Zn das Arbeitsprogramm für 7958 wurde das Studium des Berichtes der SOG über
die Reorganisation der Armee in bezug auf die Panzerabwehr und nukZearen Waffen
aufgenommen.
Hptm. Jordan, Gemeindepräsident uon Granduaux, überbrachte den Gruss der
Behörden.

Der DV JoZgfe ein «Souper aux chandeZZes» im SchZoss ChiZZon. Die Vorträge der

bekannten «Chanson de Montreux» trugen uieZ zur guten Stimmung bei. L. Guisan,
Chef des waadtZändischen MiZitärdepartemenfes fand Worte der Anerkennung für
die Arbeit der VerwaZtungsoffiziere.

SejZaft PO tri J3.0Etober 1957 in £aufanne

Nach dem Empfang der Gäste uor dem SchZoss foZgte die JubiZäumsfeier im Gross-

ratssaaZ, zu der sich eine staffZiche AnzahZ Offiziere eingefunden hatte.
ZahZreiche Gäste, die nicht aZZe namentZich aufgeführt werden können, foZgten der

Tagung; worunter drei Oberkriegskommissäre, Oberstbrigadier JuiZZand aZs Verfre-
ter des Chef EMD, sowie die Oberstbrigadiers BoZZiger und Rufishauser.
Zn seiner Ansprache schiZderfe Oberst BuxceZ den Werdegang der GeseZZschaft; gab
Kenntnis uon den BeschZüssen der DV. Nach dem Vortrag eines Pfeifer-Trommler-
korps schritt Oberst BuxceZ zur Ernennung uon zwei neuen EhrenmifgZiedern der

SVOG, General Guisan und Oberstbrigadier Juilland. ZnfoZge Z/npässZichfceit konnte
GeneraZ Guisan der Feier nicht beiwohnen.
Zn seinem stark beachteten Vortrag über die aZZgemeine Lage und ProbZeme unserer
Landesuerteidigung, skizzierte Obersfdiuisionär R. Frick die miZifärpoZitische Situa-
fion und die sich daraus ergebenden Forderungen. Wachsamkeit ist nach wie uor
am PZatz. Die Forderungen der modernen Kriegsführung steZZen auch uns uor neue
ProbZeme, die wir zu Zösen haben, giZt es doch, die Schlagkraft unserer Armee zu
erhaZten.

Technische und maferieZZe Verbesserungen sind unaufschiebbar; sie aZZein genügen
Jedoch nicht. Die geistige ZZaZfung des ganzen Volkes ist ?nassgebend, ist doch die

Armee darauf angewiesen. Gegenseitig muss Vertrauen herrschen. Oberstdiuisionär
Frick appellierte am SchZuss seiner Ausführungen an Jeden einzelnen, keine An-
strengungen zu unterZassen damit unser VoZk sich in der Freiheit behaupten kann.
Das offizielle Bankett uereinigfe die Teilnehmer im HoteZ Beau-Riuage. Es würde

zu weit führen, aZZe TafeZreden aufzuzählen, doch seien erwähnt: Oberstbrigadier
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BoFiger, aZf Ofcer7criegsZcommissär, rief Erinnerungen loacZi an cZie Feiern cZes 25- uncZ

50/äFrigert Bestehens cZer SVOG. Nach der AnspracZie unseres Waffenchefs würdigte
Ofeerstdiuisionär R. Fric/c die Arbeit der Of. und Vpf. TYp.

Dem Mittagessen folgten Darbietungen der «Chanson de Lausanne». Faid maZmte

der Uhrzeiger zum Aufbruch. Den Organisaforen gebührt DanZc für die wohZ-

geZungene Veranstaltung.

Die Anlage der Truppen- und Hilfskassengelder
von Franco Brignoni, Bern

«Die Gelder der Truppen- und Hiifskassen können auch beim Eidg. Tassen- und Rechnungswesen
zinstragend angelegt ruerden. Diejenigen Stäbe und Einheiten, weiche die Geider der Truppen- und
Hilfskassen beim Eidg. Tassen- und Rechnungswesen zinstragend aniegen woZZen, Ziaben bei dieser
SfeZZe Weisungen für das weitere Vorge7ren einzuhoien.» So lauten die neuen Bestimmungen des

VR und der AW des OKK, die den Rechnungsführern von Truppen- und Hilfskassen seit 1. Januar
1957 die Anlage solcher Gelder beim Eidg. Kassen- und Rechnungswesen ermöglichen. Damit den
Interessenten die Einholung der Weisungen beim Eidg. Kassen- und Rechnungswesen (nachstehend
K +R genannt) erspart bleibt, sei kurz das Vorgehen für eine derartige Geldanlage und die Ver-
fügungsart darüber dargestellt.
Der Rechnungsführer ersucht das EicZg. Tassen- und Rechnungswesen, Bernerhof, Bern 3, schrift-
lieh um Eröffnung eines Depotkontos für die Truppen- oder Hilfskasse und gibt seinen Namen,
Vornamen, die Adresse sowie den Stab oder die Einheit bekannt. Nach Erhalt des Gesuches wird
ihm vom K + R die Kontoeröffnung (Kontonummer) mitgeteilt und gleichzeitig ein Heft mit 20

vornumerierten Formularen «RückZahlungsauftrag» mit Durchschreibeblatt sowie Einzahlungs-
scheinen für die Einlagen zugestellt.
Nach erfolgter Kontoeröffnung kann der Rechnungsführer mit den erhaltenen vorkontierten Ein-
zahlungsscheinen Einlagen auf das Postcheckkonto III 520 Eidg. Kassen- und Rechnungswesen
zugunsten des Depotkontos vornehmen; werden nicht vorgedruckte Einzahlungsscheine verwendet,
so ist die Angabe der Depotkontonummer unerlässlich. Der Empfangsschein gilt als Quittung für
die Einlagen.
Wenn der Rechnungsführer über sein Guthaben verfügen will, so kann er j'ederzeit und ohne
Voranmeldung Rückzahlungen mit Formular Rückzahlungsauftrag an sich selbst oder an Dritte
anordnen. Zu diesem Zweck hat er das Formular Rückzahlungsauftrag im Doppel (Durchschreibe-
verfahren) auszufüllen und den Ort, das Datum, den Betrag, die Adresse des oder der Empfänger
mit Einzelbeträgen sowie die Adresse des Empfängers der Vollzugsbescheinigung zu vermerken. Dem
Rückzahlungsauftrag (ohne Durchschrift) sind die vom Rechnungsführer zu beschriftenden Giri
und Zahlungsanweisungen beizulegen; es sind die gleichen Formulare wie für das Postcheckborderau
der Armee zu benützen. Hierauf ist der Rückzahlungsauftrag vom Rechnungsführer unterzeichnet
als Militärsache dem K + R einzusenden. Das weisse Doppel des Auftrages behält er zurück. Die
Überweisungen werden vom K + R unverzüglich an die Empfänger ausgeführt. Nach jeder Rück-
Zahlung wird dem Rechnungsführer der Vollzug derselben bestätigt und der jeweilige neue Stand
des Guthabens mitgeteilt; die Vollzugsbescheinigung wird an die vom Rechnungsführer auf dem
Rückzahlungsauftrag vermerkte Adresse gesandt. Rückzahlungsaufträge, die das Guthaben des

Depotkontos überschreiten, werden vom K + R nicht ausgeführt und dem Rechnungsführer zurück-
gesandt. Der Einsender von Rückzahlungsaufträgen wird vom K + R als zur Veranlassung von
Rückzahlungen ermächtigt betrachtet. Für den Schaden, der entsteht, wenn das Formular «Rück-
Zahlungsauftrag» missbräuchlich verwendet wird, haftet der Rechnungsführer; der Verlust eines
Heftes hat er unverzüglich dem K + R mitzuteilen. Für den Nachbezug ist der im Heft beigegebene
Bestellschein zu verwenden.
Die Verzinsung der Gelder der Truppen- und Hilfskassen beträgt zur Zeit 3% p. a.; ein Verrech-
nungssteuerabzug erfolgt nicht. Demzufolge fallen Anträge für die Verrechnungssteuer-Rückerstat-
tung an die Eidg. Steuerverwaltung dahin.
Da die Rechnungsführer von Truppen- und Hilfskassen öfters wechseln, womit auch die Konten-
inhaber ändern, sind Adressänderungen laufend zu melden. Für diese sind im Heft Rückzahlungs-
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